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Eckdaten und 
geplante gesetzliche Änderungen



Veränderungen bei den wichtigsten 
Ertragspositionen
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Position Ansatz 2023 Ansatz 2024 Veränderung
Schlüsselzuweisungen 13.871.003 13.759.449 -111.554
Anteil Einkommensteuer 13.387.785 14.677.516 +1.289.731
Gewerbesteuer 12.500.000 13.442.000 +942.000
Finanzerträge 2.574.300 1.628.000 -946.300
Ertrag aus Auflösung 
Zweckverband (einmalig)

0 354.000 +354.000



Veränderungen bei den wichtigsten 
Aufwandspositionen
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Position Ansatz 2023 Ansatz 2024 Veränderung
Personalaufwendungen 22.243.653 23.203.000 +1.171.114
Kreisumlage allgemein 15.252.553 16.581.432 +1.598.570
Etat Jugendamt 9.143.260 10.420.800 +1.277.540
Instandhaltung 
Grundstücke und Gebäude

2.163.530 1.721.775 -441.755

Unterhaltung und 
Bewirtschaftungen
Grundstücke und Gebäude

3.578.250 3.014.730 -563.520



Übersicht
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geplante Haushaltsrechtliche 
Erleichterungen des Landes NRW

Verfahrensstand
• Kabinettsbeschluss eines Gesetzesentwurfs am 07.11.2024
• Verabschiedung im Landtag im Februar 2024
• Inkrafttreten rückwirkend zum 31.12.2023
• Änderung der KomHVO kurzfristig

Haushaltsausgleich in der Planung
• Ausweitung des globalen Minderaufwands (bis zu 2 %, über den 

Gesamtplan)
• Verteilung eines Jahresfehlbetrags auf die mittelfristige Ergebnis-

und Finanzplanung (sofern Ausgleich möglich)
• Erweiterung der Aktivierungsfähigkeit 
• Pflichten zur Aufstellung von Nachtragshaushalten werden 

reduziert
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geplante Haushaltsrechtliche 
Erleichterungen des Landes NRW

Jahresabschluss
• Bedeutung des Jahresergebnisse steigt – größeres 

Zusammenspiel von Plan und Abschluss, Haushaltsvollzug in den 
Kämmereien wird gestärkt. 

• Fehlbetrag (bei Verbrauch der Ausgleichsrücklage) ist künftig erst 
nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen

• Vereinfachungen für die Aufstellung des Abschlusses

Haushaltssicherung
• Bisherige Kriterien entfallen weitestgehend
• Nur noch bei Verringerung der allgemeinen Rücklage im Planjahr

um mehr als 25 % bzw. vollständigem Verzehr der allgemeinen 
Rücklage bzw.als Auflage der Kommunalaufsicht bei 
entsprechenden Jahresergebnissen (s.o.)
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Neuer Zeitplan
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Einbringung des 
Haushalts am 

20.12.2023

Beratung 
Änderungsanträge 
HFA 24.01.2024

Beschluss Ende 
Februar
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